
Anleitung Antragsstellung

Kulturfonds Energie des 
Bundes

Anleitung zur Antragstellung
Kultureinrichtungen (Fallgruppe A)



1 .  R e g i s t r i e r u n g

Antragsplattform: www.kulturfonds-energie.de

Wenn Sie bereits im Sonderfonds des Bundes 
für Kulturveranstaltungen registriert waren, 
können Sie sich mit denselben Zugangsdaten 
(Benutzername, Passwort) auch auf der 
Antragsplattform des Kulturfonds Energie des 
Bundes anmelden. Bitte prüfen Sie, ob Ihre 
Daten korrekt und aktuell sind und ändern 
diese bei Bedarf.

Sollten Sie Ihre Login-Daten vergessen haben, 
klicken Sie bitte auf „Kennwort vergessen“ und 
folgen Sie den Anweisungen. 

A

B

Wenn Sie nicht im Sonderfonds des 
Bundes für Kulturveranstaltungen 
registriert waren, klicken Sie bitte auf 
„Account anlegen“ und folgen Sie den 
Anweisungen. 
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http://www.kulturfonds-energie.de/


1 .  R e g i s t r i e r u n g – E L S T E R  V e r i f i z i e r u n g

1

2

Achtung: Dieser Schritt ist nur für Antragstellende, die sich erstmalig auf der Antragsplattform registrieren! 1

Bitte authentifizieren Sie sich anhand Ihres ELSTER-Zertifikats (vgl. FAQ 2.3). Bitte nutzen Sie hierfür das Zertifikat Ihres öffentlichen/privaten Unternehmens, und nicht das von Ihrem 
Steuerberater.

Falls Sie noch kein ELSTER-Zertifikat besitzen, beantragen Sie bitte eins über das ElsterOnline-Portal. https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl
Falls Sie eine Behörde oder städtische Kultureinrichtung ohne ELSTER-Zertifikat sind, können Sie über folgenden Link einen Ordnungsbegriff (Steuernummer) beantragen: 
https://www.steuerportal-mv.de/Finanzaemter/Finanzamt-Neubrandenburg/

Bei Problemen mit der Authentifizierung, wenden Sie sich bitte an die zentrale Hotline 0800 6645685 oder per E-Mail an service@kulturfonds-energie.de.
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https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl
https://www.steuerportal-mv.de/Finanzaemter/Finanzamt-Neubrandenburg/


1 .  R e g i s t r i e r u n g – E L S T E R  V e r i f i z i e r u n g

Achtung: Dieser Schritt ist nur für Antragstellende, die sich erstmalig auf der Antragsplattform registrieren!
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Laden Sie hier die  Elster-
Zertifikationsdatei hoch, geben 
das Passwort ein und loggen 
sich ein. 
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1 .  R e g i s t r i e r u n g

Hier finden Sie die aus dem Elster-Zertifikat übernommenen 
Kontaktdaten.

Sollte das aus ELSTER übernommene Bankkonto nicht das richtige sein, können Sie hier 
manuell ein weiteres Bankkonto hinzufügen. Bedenken Sie, dass Sie zur 
Authentifizierung dann in Ihren Anträgen einen Unternehmensnachweis, den 
Personalausweis der verantwortlichen Person sowie einen Kontoauszug hochladen 
müssen.       
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2 .  A n t r a g s t e l l e n

Bitte wählen Sie den Antragstyp „Fallgruppe Kultureinrichtungen (Typ A)“ 
aus.

Klicken Sie hier auf 
„Antrag stellen“.
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2 .  A n t r a g s t e l l e n - I n f o

1

Bitte lesen Sie die Infos durch und bestätigen Sie diese mit einem Klick 
auf „Nächster Schritt“.
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2 .  A n t r a g s t e l l e n – A n t r a g

Bitte prüfen Sie, ob die Kontodaten korrekt sind, sofern 
Sie ein Bankkonto manuell hinzugefügt haben (siehe 1. 
Profil anlegen).

1
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Bitte geben Sie an, ob Ihre Kultureinrichtung über 
einen oder mehrere Standorte verfügt und vergeben 
Sie anschließend einen aussagekräftigen Antragstitel  
z.B. „Einrichtung xy/1. Quartal 23“.

Achtung: Jeder der angegebenen Standorte muss 
über einen eigenen Zähler verfügen. 
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2 .  A n t r a g s t e l l e n – A n g a b e n z u r K u l t u r e i n r i c h t u n g

1

Bitte wählen Sie aus dem 
Dropdown-Menü die Art der 
Kultureinrichtung aus und 
geben Sie den 
Förderzeitraum an. Bitte 
tragen Sie anschließend den 
Namen und die Adresse der 
antragstellenden 
Kultureinrichtung ein
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Sollten Sie mehrere Standorte 
haben, klicken Sie hier auf 

„Hinzufügen“.



2 .  A n t r a g s t e l l e n – A n g a b e n z u r K u l t u r e i n r i c h t u n g

2

Befindet sich Ihre 
Kultureinrichtung in öffentlicher 
Trägerschaft oder wird die 
kontinuierliche Grundfinanzierung 
überwiegend von der öffentlichen 
Hand getragen? Bitte tragen Sie 
hier den %-Satz der Förderung ein.

Falls die Kultureinrichtung keine 
Förderung von Bund, Land oder 
Kommune erhält, setzen Sie bitte 
den jeweiligen Prozentsatz auf 0%.
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2 .  A n t r a g s t e l l e n – H i s t o r i s c h e r J a h r e s v e r b r a u c h

Bitte geben Sie den Jahresverbrauch, der Ihnen auf der Energiekostenabrechnung 2021 mitgeteilt wurde, an. Falls keine Endabrechnung für das gesamte Jahr 2021 vorliegt (01/21 –
12/21), sind Werte aus jahresübergreifenden Abrechnungen möglich insofern sich diese mehrheitlich auf die Monate in 2021 beziehen (bspw. 03/2021 - 02/2022).
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2 .  A n t r a g s t e l l e n – H i s t o r i s c h e r J a h r e s v e r b r a u c h

Sollten für denselben Energieträger unterschiedliche Arbeitspreise gelten (bspw. Tag- und Nachtstrom) oder 
mehrere Zähler vorhanden sein, fügen Sie bitte mit Klick auf „Hinzufügen“ einen zweiten, separaten 
Jahresverbrauch hinzu (Schritt 1). Bitte begründen Sie die Aufteilung der Kosten desselben Energieträgers 
anschließend in dem dafür vorgesehenen Feld (Schritt 2).

Achtung: Kultureinrichtungen mit mehreren Standorten müssen den Jahresverbrauch pro Standort aufführen. 

2
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2 .  A n t r a g s t e l l e n - A r b e i t s p r e i s e

11.05.23

Achtung: Bitte geben Sie den Arbeitspreis in netto an. Sollten Sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt sein, dann geben Sie die Werte in brutto an. Wichtig ist,
dass der reine Arbeitspreis angegeben wird ohne zusätzliche Aufwände wie bspw. für die technische Infrastruktur.

1 2

Bitte geben Sie den 
vertraglich vereinbarten 
Arbeitspreis pro kWh, der im 
Dezember 2021 galt, an.

Bitte geben Sie den vertraglich 
vereinbarten aktuellen Arbeitspreis 
pro kWh, der in dem Zeitraum gilt, für 
den die Förderung aus dem Fonds 
beantragt wird. 
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2 .  A n t r a g s t e l l e n – E i n z u r e i c h e n d e D o k u m e n t e

Es gelten folgende Einschränkungen: 
• Erlaubte Dateitypen: PDF, JPG, BMP, PNG 
• Erlaubte Dateigrösse: 20 MB
• Dateinamen Format: Keine Umlaute (Ä, Ö, Ü und ß), sowie Sonderzeichen (?, !, /, & etc.) 

Bitte laden Sie zur jeweiligen geforderten Kategorie ein Dokument hoch. 
Es kann vorkommen, dass Sie ein Dokument doppelt hochladen müssen, da es mehreren Kategorien zuzuordnen ist. 
Dies ist ausdrücklich erwünscht. Vermeiden Sie bitte Blankoverweise auf andere Dokumente.

1

2
Bitte klicken Sie auf den Button „Hochladen“ um das erforderliche Dokument aus Ihrem Datei-Browser auszuwählen.
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2 .  A n t r a g s t e l l e n

1

Bitte wählen Sie für jedes Dokument im Dropdown-Menü eine passende Kategorie. 
Wiederholen Sie die Schritte „Datei hochladen“ & „Dokumenten-Typ-Zuweisung“ bis alle erforderlichen Dokumente hochgeladen wurden.
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3 .  A n t r a g e i n r e i c h e n - B e s t ä t i g u n g

1. Bitte bestätigen Sie auf der nächsten Seite die erforderlichen und auf Sie zutreffenden Punkte, um die Antragsstellung abzuschließen.

2. Bitte prüfen Sie die Zusammenfassung des Antrags und korrigieren Sie, wenn nötig. 

3. Mit Klick auf den Button „Antrag einreichen“ reichen Sie den Antrag offiziell ein. Sie erhalten eine Bestätigung per Email.  
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H i n w e i s B a g a t e l l g r e n z e

16

Achtung: Für Kultureinrichtungen liegt die Bagatellgrenze bei 250 Euro für alle geförderten Energieträger. Die Prüfung der Anträge erfolgt erst bei Erreichen der Bagatellgrenze. 
Falls die  Bagatellgrenze nicht innerhalb einer Tranche erreicht werden kann, besteht die Möglichkeit der tranchenübergreifenden Zusammenschau aller fristgerecht eingereichten Anträge (vgl. 
FAQ 1.9). 

Beispiel: Die Berechnung der Fördersumme eines soziokulturellen Zentrums ergibt einen Betrag von 150 Euro im ersten Quartal 2023. Das soziokulturelle Zentrum stellt für das erste Quartal 2023 
fristgerecht spätestens am 30. Juni einen Antrag. Da das Zentrum mit diesem Antrag für die erste Tranche die Bagatellgrenze von 250 Euro noch nicht erreicht hat, erfolgt noch keine Prüfung – der 
Antrag wird auf der Antragsplattform zurückgestellt. Erst, nachdem das Zentrum den Antrag für das zweite Quartal fristgerecht spätestens am 30. September eingereicht hat und mit beiden 
Anträgen nun insgesamt eine Fördersumme von 300 Euro erreicht ist, erfolgt die Prüfung.


